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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zumSteuern
eines Ladens elektrischer Energiespeicher (ES) von
Schienenfahrzeugen (SF1,SF2,SF3) an einer Ladesta-
tion (LS), wobei die Ladestation (LS) ausgestaltet ist,
dass an ihr mehrere Schienenfahrzeuge (SF1,SF2,SF3)
parallel ladbar sind. Das Verfahren ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass von dem Schienenfahrzeug
(SF1,SF2,SF3) zumindest ein aktueller Ladezustand
(lz) des Energiespeichers (ES) bestimmt wird, von
demSchienenfahrzeug (SF1,SF2,SF3) zumindest Infor-
mationen bezüglich einer Identifikation und des be-
stimmten Ladezustands (lz) zu einer der Ladestation

(LS) zugeordneten zentralen Ladeplanungseinrichtung
(LPE) übertragenwerden, von der Ladeplanungseinrich-
tung (LPE) zumindest abhängig von einer maximalen
Gesamt-Ladeleistung (GLL) der Ladestation (LS), einem
dem Schienenfahrzeug (SF1,SF2,SF3) zugeordneten
Umlaufplan (ULP) und einem Ziel-Ladezustand ein fahr-
zeugindividueller Ladeplan (lp1,lp2,lp3) bestimmt und zu
demSchienenfahrzeug (SF1,SF2,SF3) übertragenwird,
und von dem Schienenfahrzeug (SF1,SF2,SF3) der
Energiespeicher (ES) abhängig von dem empfangenen
Ladeplan (lp1,lp2,lp3) an der Ladestation (LS) geladen
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Steuern eines Ladens elektrischer Energiespeicher
von Schienenfahrzeugen an einer Ladestation, ein
SchienenfahrzeugsowieeineLadeplanungseinrichtung.
[0002] Im Zuge des vermehrten Ersatzes mittels
Brennkraftmaschinen betriebener Schienenfahrzeuge
einer Schienenfahrzeugflotte eines Flottenbetreibers
durch solche mit zumindest einem elektrischen Energie-
speicher, beispielsweise einer Traktionsbatterie, ent-
steht ein entsprechender Bedarf, diese Energiespeicher
an bestimmten Orten des von der Flotte befahrenen
Streckennetzes mit elektrischer Energie laden zu kön-
nen. Dies kann insbesondere während des Befahrens
elektrifizierter Streckenabschnitte durch die Schienen-
fahrzeuge erfolgen. Zusätzlich sind jedoch oftmals spe-
zielle Ladestationen erforderlich, an denen die Schie-
nenfahrzeuge während eines Halts oder während eines
Abstellbetriebs geladen werden können. Üblicherweise
werden solche Ladestationen an Endhaltestellen und/o-
derDepotsdesbefahrenenStreckennetzesvorgesehen,
an denen beispielsweise über Nacht mehrere Schienen-
fahrzeugeabgestelltwerden.Dieserüblicherweise lange
Zeitraum der Abstellung wird entsprechend für das La-
den der Energiespeicher genutzt.
[0003] Die Leistung einer Ladestation und/oder dermit
dieser verbundenen Energieversorgungsinfrastruktur ist
häufig nicht ausreichend, um parallel mehrere oder alle
mit dieser verbundenen Schienenfahrzeuge mit einer
maximalen Ladeleistung laden zu können. Daher ist es
erforderlich, die verfügbare maximale Gesamt-Ladeleis-
tung derart auf die Schienenfahrzeuge zu verteilen, dass
die Ladestation bzw. die diese speisende Infrastruktur
nicht überlastet wird.
[0004] Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe der
Erfindung, ein Verfahren anzugeben, welches eine ge-
eignete Verteilung einer Gesamt-Ladeleistung einer La-
destation auf mehrere mit dieser verbundene Schienen-
fahrzeuge ermöglicht. Diese Aufgabe wird durch die
jeweiligen Merkmale der unabhängigen Patentansprü-
che gelöst. Weiterbildungen sind in abhängigen Patent-
ansprüchen angegeben.
[0005] DaserfindungsgemäßeVerfahrenzumSteuern
eines Ladens elektrischer Energiespeicher von Schie-
nenfahrzeugen an einer Ladestation, wobei die Lade-
station ausgestaltet ist, dass an ihr mehrere Schienen-
fahrzeuge parallel ladbar sind, ist dadurch gekennzeich-
net, dass von dem Schienenfahrzeug zumindest ein
aktueller Ladezustand des Energiespeichers bestimmt
wird, von dem Schienenfahrzeug zumindest Informatio-
nen bezüglich einer Identifikation und des bestimmten
Ladezustands zu einer der Ladestation zugeordneten
zentralen Ladeplanungseinrichtung übertragen werden,
von der Ladeplanungseinrichtung zumindest abhängig
von einer maximalen Gesamt-Ladeleistung der Lade-
station, einem dem Schienenfahrzeug zugeordneten
Umlaufplan und einem Ziel-Ladezustand ein fahrzeugin-

dividueller Ladeplan bestimmt und zu dem Schienen-
fahrzeug übertragen wird, und von dem Schienenfahr-
zeug der Energiespeicher abhängig von dem empfang-
enen Ladeplan an der Ladestation geladen wird.
[0006] Jedes Schienenfahrzeug bzw. zumindest die
Schienenfahrzeuge der Flotte, deren Energiespeicher
mittels der Ladestation geladen werden sollen, sind mit
der erfindungsgemäßen zentralen Ladeplanungsein-
richtung für den Austausch der Informationen und des
Ladeplans kommunikativ verbunden. Die Kommunika-
tionsverbindung besteht dabei beispielsweise über eine
Funkschnittstelle, wobei sowohl die Schienenfahrzeuge
als auch die Ladeplanungseinrichtung entsprechende
Sende‑ und Empfangseinrichtungen aufweisen bzw.
mit solchen verbunden sind.
[0007] Die Ladeplanungseinrichtung kann einer ein-
zigen Ladestation zugeordnet sein, vorzugsweise ist
diese jedoch mehreren an dem Streckennetz angeord-
neten Ladestationen zugeordnet. Die Ladeplanungsein-
richtung kann als eine gesonderte Einrichtung, welche
mit anderenEinrichtungen eines Flottenverwaltungssys-
tems des Flottenbetreibers verbunden ist, alternativ als
eine weitere Funktion eines solchen Verwaltungssys-
tems ausgestaltet sein.
[0008] Die Ladestation wandelt eine von der Energie-
versorgungsinfrastruktur bereitgestellte elektrische
Energie beispielsweise in eine für das Laden der Ener-
giespeicher geeignete Spannung, vorzugsweise jedoch
in eine typische Spannung eines elektrifizierten Stre-
ckennetzes. Eine solche typische Spannung ist eine Ein-
phasen-Wechselspannung von 25 kV, 50Hz, oder 15 kV,
16.7 Hz, oder eineGleichspannung von 3 kVoder 1.5 kV.
Die Schienenfahrzeuge weisen üblicherweise an zumin-
dest eine dieser Spannungen angepasste bzw. anpass-
bare Antriebsstromrichter bereits auf, sodass über diese
dieEnergiespeicher anderLadestation ingleicherWeise
geladen werden können, wie es während des Befahrens
eines elektrifizierten Streckenabschnitts erfolgt. Die La-
destation umfasst ferner eine Mehrzahl von Ladeleitun-
gen oder Ladeschienen, welche entsprechend einem
Oberleitungsabschnitt bzw. Stromschienenabschnitt
ausgestaltet sind. Diese Ladeleitungen bzw. Ladeschie-
nen werden beispielsweise entlang von Abstellgleisen
angeordnet, sodass sich die Schienenfahrzeuge wäh-
rend des Abstellbetriebs mit diesen elektrisch verbinden
können. Eine Zuweisung von Ladeleistungen zu be-
stimmten Ladeleitungen bzw. Ladeschienen durch die
Ladestation selbst ist nicht vorgesehen, vielmehr dient
die Ladestation ausschließlich der Bereitstellung elekt-
rischer Energie.
[0009] Die den Schienenfahrzeugen übergeordnete
Ladeplanungseinrichtung ermöglicht eine fahrzeugüber-
greifende bzw. Flotten‑ oder Teil-Flotten-spezifische Pla-
nung der Verteilung der Ladeleistung, sodass insbeson-
dere eine mögliche Überschreitung der maximalen Ge-
samt-Ladeleistung der Ladestation, wie sie bei einem
ansonsten ungeplanten Laden durch die Schienenfahr-
zeuge nachteilig auftreten kann, vorteilhaft vermieden
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wird. Der von der Ladeplanungseinrichtung bestimmte
fahrzeugindividuelle Ladeplan dient dabei der Umset-
zung dieser Planung durch die Schienenfahrzeuge.
[0010] Die Bestimmung des fahrzeugindividuellen La-
deplans basiert insbesondere auf den von dem Schie-
nenfahrzeug der Ladeplanungseinrichtung bereitgestell-
ten Informationen. Diese Informationen umfassen zu-
mindest eine Identifikation des Schienenfahrzeugs, bei-
spielsweise eineeindeutigeFahrzeugnummer oderKen-
nung, sowie gegebenenfalls ergänzende Informationen
bezüglich des Fahrzeugtyps wie beispielsweise die Bau-
reihe. Mittels der Identifikations-Information kann die
Ladeplanungseinrichtung, beispielsweise in Verbindung
mit einer weiteren Einrichtung des Flottenverwaltungs-
systems, einen aktuellen Umlaufplan des identifizierten
Schienenfahrzeugs bestimmen. Aus einem solchenUm-
laufplan geht insbesondere hervor, zu welchem Zeit-
punkt das Schienenfahrzeug wieder in Betrieb genom-
men wird, woraus die Ladeplanungseinrichtung wiede-
rum ableiten kann, zu welchem Zeitpunkt der Energie-
speicher des Schienenfahrzeugs einen vorgegebenen
Ziel-Ladezustand bzw. mindestens den Ziel-Ladezu-
stand aufweisen muss. Aus der Information über den
aktuellen Ladezustand des Energiespeichers und dem
Ziel-Ladezustand bestimmt die Ladeplanungseinrich-
tung eine zu ladende Energiemenge, die in der hierfür
zur Verfügung stehende Zeit von demSchienenfahrzeug
geladen werden muss. Der Umlaufplan kann beispiels-
weise temporäre Änderungen von für das Schienenfahr-
zeug relevanten Fahrplänen umfassen, welche von der
Ladeplanungseinrichtungbei derBestimmungdesLade-
plans gegebenenfalls berücksichtigt werden können.
[0011] Nach einer Weiterbildung wird von der Lade-
planungseinrichtung mittels des Ladeplans zumindest
ein Zeitraum und eine während des Zeitraums zugelas-
sene maximale Ladeleistung bestimmt.
[0012] Der fahrzeugindividuelle Ladeplan definiert so-
mit zumindest einen Zeitraum, in dem das diesen emp-
fangende Schienenfahrzeug mit einer bestimmten ma-
ximalen Ladeleistung seinen Energiespeicher an der
Ladestation laden kann. Der Zeitraum kann dabei durch
Angabe eines Start-Zeitpunkts sowie einer Länge des
Zeitraums, alternativ durch Angabe von Startund End-
Zeitpunkten definiert sein. Die Bestimmung fahrzeugin-
dividueller Zeiträume dient beispielsweise dazu, die sei-
tens der Ladestation zur Verfügung gestellte begrenzte
Ladeleistung zeitversetzt auf mehrere Schienenfahrzeu-
ge zu verteilen, wobei dies wiederum unter Berücksich-
tigung des jeweiligen Umlaufplans erfolgt. Beispielswei-
se können die Zeiträume fürmehreremit der Ladestation
verbundene Schienenfahrzeuge derart bestimmt wer-
den, dass jeweils nur eines der mehreren Schienenfahr-
zeuge seinen Energiespeicher mit der vorgegebenen
maximalen Ladeleistung lädt, während die weiteren
Schienenfahrzeuge nur eine geringere Ladeleistung
von der Ladestation beziehen dürfen, welche beispiels-
weiseausreichend für denBetrieb vonHilfsbetriebendes
Schienenfahrzeugs ist. Diese geringere Ladeleistung

kannergänzendebenfalls indemLadeplandefiniert sein.
Eine Reihenfolge der Zeiträume kann von der Ladepla-
nungseinrichtungabhängig vondem jeweiligenaktuellen
Ladezustand der Schienenfahrzeuge bestimmt werden,
wobei beispielsweise dem Schienenfahrzeug mit dem
höchsten aktuellen Ladezustand ein erster Zeitraum,
dem Schienenfahrzeug mit dem nächstniedrigeren La-
dezustand ein nachfolgender zweiter Zeitraum usw. zu-
gewiesen wird. Ein Ziel des zeitlich disjunkten Ladens
kann dabei sein, die Energiespeicher aller mit der Lade-
station verbundener Schienenfahrzeuge innerhalb eines
bestimmten Zeitraums auf einen bestimmten minimalen
Ladezustand zu laden. Dieses kann beispielsweise der-
art bemessensein, dassdas jeweiligeSchienenfahrzeug
mit diesem den Betrieb entsprechend dem Umlaufplan
beginnen bzw. fortsetzen kann.
[0013] Nach einer weiteren Weiterbildung wird von
demSchienenfahrzeugergänzendeineaktuellePosition
bestimmt und werden Informationen bezüglich der be-
stimmtenaktuellenPositionzuderLadeplanungseinrich-
tung übertragen, und/oder wird von dem Schienenfahr-
zeug und/oder der Ladeplanungseinrichtung mittels der
aktuellen Position bestimmt, ob sich das Schienenfahr-
zeug in einem geographischen Bereich der Ladestation
befindet.
[0014] Die Bestimmung des Ladeplans durch die La-
deplanungseinrichtung erfolgt somit ergänzend abhän-
gig davon, ob sich das Schienenfahrzeug an der Lade-
station befindet oder nicht. Hierfür kann der Ladestation
beispielsweise ein bestimmtes geographisches Gebiet
zugeordnet sein. Sobald das Schienenfahrzeug durch
Vergleich seiner aktuellen Position mit diesem Gebiet,
welches beispielsweise in einem Datenspeicher des
Schienenfahrzeugs hinterlegt sein kann, feststellt, dass
es sich an bzw. im Bereich der Ladestation befindet,
überträgt dieses die Identifikations‑ und Ladezustands-
Informationen zu der Ladeplanungseinrichtung. Alterna-
tiv oder ergänzend kann auch von der Ladeplanungsein-
richtung anhand der Informationen bezüglich der aktuel-
len Position verifiziert werden, ob sich das Schienen-
fahrzeug an bzw. im Bereich der Ladestation befindet.
Die aktuelle Position des Schienenfahrzeugs kann bei-
spielsweise mittels eines oder mehrerer bekannter sa-
tellitengestützter Lokalisierungssysteme bestimmt wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann dies mittels speziel-
ler Signalisierungsmittel erfolgen. Solche Signalisie-
rungsmittel, beispielsweise eine im Gleis angeordnete
Baliseoder imUmfelddesGleisesangeordnetespezielle
Funksender, sind beispielsweise an einer Grenze des
Gebiets bzw. geographischen Bereichs der Ladestation
angeordnet, sodass das Schienenfahrzeug bei Überfah-
ren der Balise bzw. Empfangen spezieller Funksignale
die Einfahrt in diesen Bereich feststellt.
[0015] Nach einer weiterenWeiterbildungwird von der
Ladeplanungseinrichtung der fahrzeugindividuelle La-
deplan ergänzend abhängig von zeitabhängigen Ener-
gieentgelten für die Ladestation bestimmt.
[0016] Informationen bezüglich zeitabhängiger Ener-
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gieentgelte bzw. für bestimmte Zeiten geltender Entgelte
für den Bezug elektrischer Energie von der mit der Lade-
station verbundenen Energieversorgungsinfrastruktur
können der Ladeplanungseinrichtung beispielsweise
von einer weiteren Einrichtung des Flottenverwaltungs-
systems oder auch von dem Betreiber der Energiever-
sorgungsinfrastruktur selbst übermittelt werden. Die Be-
rücksichtigung dieser Informationen ermöglicht bei-
spielsweise eine Planung der Zeiträume der Ladepläne
mit dem Ziel eines zumindest vorwiegenden Ladens
während Zeiten niedriger Entgelte, wodurch die in Ver-
bindung mit dem Laden stehenden Betriebskosten der
Schienenfahrzeuge vorteilhaft verringert werden
können.
[0017] Das erfindungsgemäße Schienenfahrzeug,
welches zumindest ein elektrisches Antriebssystem, ei-
nen elektrischen Energiespeicher, eine Kommunika-
tionseinrichtung und eine Steuereinrichtung umfasst,
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
ausgestaltet ist, einen aktuellen Ladezustand des Ener-
giespeicherszubestimmen,dieKommunikationseinrich-
tung ausgestaltet ist, zumindest Informationen bezüglich
einer Identifikation und des bestimmten Ladezustands
zueiner einer Ladestation zugeordneten zentralenLade-
planungseinrichtung zu übertragen und von der Lade-
planungseinrichtungeinenLadeplanzuempfangen,wel-
cher von der Ladeplanungseinrichtung zumindest ab-
hängig von einer maximalen Gesamt-Ladeleistung der
Ladestation, einem dem Schienenfahrzeug zugeordne-
ten Umlaufplan und einem Ziel-Ladezustand bestimmt
wurde, und dass die Steuereinrichtung ferner ausgestal-
tet ist, das Laden des Energiespeichers abhängig von
dem empfangenen Ladeplan an der Ladestation zu
steuern.
[0018] Die erfindungsgemäße Ladeplanungseinrich-
tung zum Steuern eines Ladens elektrischer Energie-
speicher von Schienenfahrzeugen an einer der Lade-
planungseinrichtung zugeordneten Ladestation, wobei
die Ladestation ausgestaltet ist, dass an ihr mehrere
Schienenfahrzeuge parallel ladbar sind, ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeplanungseinrichtung aus-
gestaltet ist, von einem Schienenfahrzeug zumindest
Informationen bezüglich einer Identifikation und eines
bestimmten aktuellen Ladezustands zu empfangen, zu-
mindest abhängig von einer maximalen GesamtLade-
leistung der Ladestation, einem dem Schienenfahrzeug
zugeordneten Umlaufplan und einem Ziel-Ladezustand
einen fahrzeugindividuellen Ladeplan zu bestimmen,
und den bestimmten Ladeplan zu dem Schienenfahr-
zeug zu übertragen.
[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels erläutert. Dabei zeigt die Figur
mehrere mit einer Ladestation verbundene Schienen-
fahrzeuge sowie deren Kommunikation mit einer zent-
ralen Ladeplanungseinrichtung.
[0020] Nach dem Ausführungsbeispiel der Figur be-
finden sich drei beispielhafte Schienenfahrzeuge SF1,
SF2, SF3 einer Schienenfahrzeugflotte SFF im Bereich

einer Ladestation LS. Beispielhaft ist die Ladestation an
einem Depot mit einer Mehrzahl von Abstellgleisen AG
angeordnet. Die Ladestation LS umfasst eine Energie-
versorgung EV, welche mit einer Energieversorgungs-
infrastruktur EVI verbunden ist und eine bestimmte ma-
ximale Gesamtladeleistung GLL bereitstellen kann. Die
Energieversorgung EV der Ladestation LS speist bei-
spielhaft drei Oberleitungsabschnitte OA, mit welchen
Stromabnehmer PAN der Schienenfahrzeuge SF1, SF2,
SF3 elektrisch verbunden sind. Steuereinrichtungen ST
in den Schienenfahrzeugen SF1, SF2, SF3 steuern je-
weils das Laden eines Energiespeichers ES, welchermit
einem Antriebssystem AS des Schienenfahrzeugs SF1,
SF2, SF3 verbunden ist auf Basis eines individuellen
Ladeplans lp1, lp2, lp3. Die Steuereinrichtungen STsind
mittels Kommunikationseinrichtungen KOM über eine
Funkschnittstelle FS mit einer zentralen Ladeplanungs-
einrichtung LPE verbunden.
[0021] Jedes Schienenfahrzeug SF1, SF2, SF3 be-
stimmt, insbesondere periodisch, seine aktuelle Position
pos sowie einen aktuellen Ladezustand lz seines Ener-
giespeichersES, insbesondere der einen odermehreren
Antriebsbatterien, welche zumindest einer Speisung ei-
nes Antriebssystems AS des Schienenfahrzeugs SF1,
SF2, SF3 dienen. Die bestimmte Position pos, den be-
stimmten Ladezustand lz sowie eine Identifikationsken-
nung id1, id2, id3 überträgt dasSchienenfahrzeug, eben-
soperiodisch, zuder zentralenLadeplanungseinrichtung
LPE bzw. zu einem mit dieser verbundenen zentralen
Flottenverwaltungssystem FVS.
[0022] Auf Seiten der Ladeplanungseinrichtung LPE
werden die empfangenen Informationen verarbeitet und
insbesondere geprüft, ob sich das jeweilige Schienen-
fahrzeug SF1, SF2, SF3 im Bereich der bzw. einer Lade-
station LS befindet. Sofern die Ladeplanungseinrichtung
LPE dies bestätigt, bestimmt sie für alle im Bereich der
Ladestation LS bestätigten bzw. mit dieser verbundenen
Schienenfahrzeuge SF1, SF2, SF3 einen jeweiligen La-
deplan lp1, lp1, lp3, und überträgt diese zusammen mit
den Identifikationskennungen id1, id2, id3 zu den Schie-
nenfahrzeugen SF1, SF2, SF3. Der jeweilige Ladeplan
lp1, lp2, lp3 berücksichtigt dabei insbesondere den Um-
laufplan ULP des jeweiligen Schienenfahrzeugs, SF1,
SF2, SF3, welcher von dem Flottenverwaltungssystem
FVS zur Verfügung gestellt wird. Auf Seiten des jeweili-
gen Schienenfahrzeugs SF1, SF2, SF3 wird der emp-
fangene Ladeplan lp1, lp2, lp3 von der Steuereinrichtung
STentsprechend umgesetzt. Beispielsweise steuert die
Steuereinrichtung ST des jeweiligen Schienenfahrzeugs
SF1, SF2, SF3 ein Ladegerät entsprechend derart an,
dass dieses den Energiespeicher ES entsprechend dem
Ladeplan lädt.
[0023] Die Ladepläne lp1, lp2, lp3 definieren für jedes
Schienenfahrzeug SF1, SF2, SF3 einen speziellen Zeit-
raum, in welchem dieses mit einer ebenfalls definierten
maximalen Ladeleistung den Energiespeicher ES laden
kann, sowie eine verringerte Ladeleistung, welche wäh-
rend der verbleibenden Zeit der Energiespeicher ES
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geladen werden bzw. das Schienenfahrzeug SF1, SF2,
SF3 betrieben werden kann.
[0024] Der jeweilige Zeitraum kann dabei entspre-
chend einer Priorisierung der Schienenfahrzeuge SF1,
SF2, SF3 erfolgen. Beispielsweise wird dem Schienen-
fahrzeug SF1, SF2, SF3mit dem höchsten Ladezustand
ein erster Zeitraum zugewiesen, dem Schienenfahrzeug
SF1, SF2, SF3 mit einem nächstniedrigen Ladezustand
ein nachfolgender zweiter Zeitraum usw. Hierdurch wird
erreicht, dass eine Anzahl Schienenfahrzeuge innerhalb
eines begrenzten Zeitraums, zumindest bezüglich des
Ladezustands lz der Energiespeicher ES, betriebsbereit
sind. Die Zeiträume können ebenfalls derart bemessen
sein, dass die Energiespeicher ES aller mit der Lade-
station LS verbundener Schienenfahrzeuge SF1, SF2,
SF3 innerhalb dieser Zeiträume jeweils auf einen be-
stimmten minimalen Ladezustand geladen werden. Die-
ser minimale Ladezustand ist dabei beispielsweise der-
art bemessen, dass das jeweilige Schienenfahrzeug
SF1, SF2, SF3 bereits mit diesem den Betrieb entspre-
chend seinemUmlaufplanULPbeginnenbzw. fortsetzen
kann. Sofern nach Erreichen dieses minimalen Lade-
zustands lz noch Zeit bis zum Betriebsbeginn eines oder
mehrerer Schienenfahrzeuge SF1, SF2, SF3 verbleibt,
kann die Ladeleistung der Ladestation LS von der Lade-
planungseinrichtung LPE beispielsweise gleichmäßig
auf die verbundenen Schienenfahrzeuge SF1, SF2,
SF3 verteilt werden, was wiederum mittels entsprech-
ender Ladepläne lp1, lp2, lp3 zu den Schienenfahrzeu-
gen SF1, SF2, SF3 übertragen wird.
[0025] Bei derWahl der Zeiträume kannweiterhin eine
Tarifstruktur der die Ladestation LS versorgenden Ener-
gieversorgungsinfrastruktur EVI berücksichtigt werden,
wobei von der Ladeplanungseinrichtung LPE beispiels-
weise bevorzugt Zeiträume mit niedrigen Entgelten ge-
wählt werden.
[0026] Die in den Ladeplänen lp1, lp2, lp3 jeweils
definierte maximale Ladeleistung wird von der Ladepla-
nungseinrichtung LPE beispielsweise derart bemessen,
dass eine von der Ladestation LS bereitstellbare maxi-
maleGesamt-LadeleistungGLLnicht überschrittenwird,
wobei sie die verringerte Ladeleistung der weiteren
Schienenfahrzeuge SF1, SF2, SF3 entsprechend
berücksichtigt.
[0027] Für die Bestimmung der Ladepläne lp1, lp2, lp3
kann die Ladeplanungseinrichtung LPE beispielsweise
ergänzend mit der Energieversorgung EW der Ladesta-
tion LS über eine geeignete Kommunikationsschnittstel-
le verbunden sein, sodass für den Fall, dass sich die
bereitstellbare Gesamtladeleistung GLL der Energiever-
sorgung EV verändert, beispielsweise verringert, dies
von der Ladeplanungseinrichtung LPE berücksichtigt
werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern eines Ladens elektrischer

Energiespeicher (ES) von Schienenfahrzeugen
(SF1 SF2, SF3) an einer Ladestation (LS), wobei
die Ladestation (LS) ausgestaltet ist, dass an ihr
mehrere Schienenfahrzeuge (SF1 SF2, SF3) paral-
lel ladbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

- von dem Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3)
zumindest ein aktueller Ladezustand (lz) des
Energiespeichers (ES= bestimmt wird,
- von dem Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3)
zumindest Informationen bezüglich einer Iden-
tifikation (id1, id2, id3) und des bestimmten La-
dezustands (lz) zu einer der Ladestation (LS)
zugeordneten zentralen Ladeplanungseinrich-
tung (LPE) übertragen werden,
- von der Ladeplanungseinrichtung (LPE) zu-
mindest abhängig von einer maximalen Ge-
samt-Ladeleistung (GLL) der Ladestation
(LS), einem dem Schienenfahrzeug (SF1 SF2,
SF3) zugeordneten Umlaufplan (ULP) und ei-
nemZiel-Ladezustand ein fahrzeugindividueller
Ladeplan (lp1, lp2, lp3) bestimmt und zu dem
Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3) übertragen
wird, und
- von dem Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3)
der Energiespeicher (ES) abhängig von dem
empfangenen Ladeplan (lp1, lp2, lp3) an der
Ladestation (LS) geladen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Ladeplanungseinrichtung
(LPE)mittels desLadeplans (lp1, lp2, lp3) zumindest
ein Zeitraum und eine während des Zeitraums zu-
gelassene maximale Ladeleistung bestimmt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
von dem Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3) ergän-
zend eine aktuelle Position (pos) bestimmt wird und
Informationen bezüglich der bestimmten aktuellen
Position (pos) zu der Ladeplanungseinrichtung
(LPE) übertragen werden, und/oder von demSchie-
nenfahrzeug (SF1 SF2, SF3) und/oder der Lade-
planungseinrichtung (LPE) mittels der aktuellen Po-
sition (pos) bestimmt wird, ob sich das Schienen-
fahrzeug (SF1 SF2, SF3) in einem geographischen
Bereich der Ladestation (LS) befindet.

4. Verfahrennacheinemder vorstehendenAnsprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
von der Ladeplanungseinrichtung (LPE) der fahr-
zeugindividuelle Ladeplan (lp1, lp2, lp3) ergänzend
abhängig von zeitabhängigen Energieentgelten für
die Ladestation (LS) bestimmt wird.

5. Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3), umfassend zu-
mindest ein elektrischesAntriebssystem (AS), einen
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elektrischen Energiespeicher (ES), eine Kommuni-
kationseinrichtung (KOM) und eine Steuereinrich-
tung (ST),
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Steuereinrichtung (ST) ausgestaltet ist,
einen aktuellen Ladezustand (lz) des Energie-
speichers (ES) zu bestimmen,
- dieKommunikationseinrichtung (KOM) ausge-
staltet ist, zumindest Informationen bezüglich
einer Identifikation (id1, id2, id3) und des be-
stimmtenLadezustands (lz) zueiner einer Lade-
station (LS) zugeordneten zentralen Ladepla-
nungseinrichtung (LPE) zu übertragen und von
der Ladeplanungseinrichtung (LPE) einen La-
deplan (lp1, lp2, lp3) zuempfangen,welcher von
der Ladeplanungseinrichtung (LPE) zumindest
abhängig von einer maximalen Gesamt-Lade-
leistung (GLL) der Ladestation (LS), einem dem
Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3) zugeordne-
ten Umlaufplan (ULP) und einem Ziel-Ladezu-
stand bestimmt wurde, und
- die Steuereinrichtung (ST) ferner ausgestaltet
ist, das Laden des Energiespeichers (ES) ab-
hängig von dem empfangenen Ladeplan (lp1,
lp2, lp3) an der Ladestation (LS) zu steuern.

6. Ladeplanungseinrichtung (LPE) zum Steuern eines
Ladens elektrischer Energiespeicher (ES) von
Schienenfahrzeugen (SF1 SF2, SF3) an einer der
Ladeplanungseinrichtung (LPE) zugeordneten La-
destation (LS), wobei die Ladestation (LS) ausge-
staltet ist, dass an ihr mehrere Schienenfahrzeuge
(SF1 SF2, SF3) parallel ladbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ladeplanungseinrichtung (LPE) ausgestaltet ist,
von einem Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3) zu-
mindest Informationen bezüglich einer Identifikation
(id1, id2, id3) und eines bestimmten aktuellen Lade-
zustands (lz) zu empfangen, zumindest abhängig
von einer maximalen Gesamt-Ladeleistung (GLL)
der Ladestation (LS), einem demSchienenfahrzeug
(SF1 SF2, SF3) zugeordneten Umlaufplan (ULP)
und einem Ziel-Ladezustand einen fahrzeugindivi-
duellen Ladeplan (lp1, lp2, lp3) zu bestimmen, und
den bestimmten Ladeplan (lp1, lp2,lp3) zu dem
Schienenfahrzeug (SF1 SF2, SF3) zu übertragen.
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